
 

BILANZ 2003 - 2008Entwicklung der Jugendarbeit und Jugendpolitik in Niedersachsen in der 15. Wahlperiode von 2003 bis 2008

Bildungsreferent-inn-en (§ 6 JFG)

Verwaltungskosten (§ 7)

Bildungsmaßnahmen (§ 10)

Freizeit und Erholungsmaßnahmen (§ 12)

LJR-Geschäftsstelle (§ 12)

Jugendserver (§ 12)

Verdienstausfall (§ 12)

Programm Strukturschwache Gebiete (§ 12)

Mädchenprogramm/Lebensweltbezogene Mädchenarbeit (§ 12)

Verbandliche Bildungsstätten (§ 11)

Impulsprogramme / Jahr der Jugend, etc. (§ 12)

Förderung der Jugendarbeit (LJR-Mitgliedsverbände)

Landtagswahl 02.02.2003 Landtagswahl 27.01.2008

Landtagsausschuss Jugend & Sport

Niedersächsisches Landesjugendamt

Landesjugendhilfeausschuss

Landesbeirat für Jugendarbeit

Fachebene (Personalausstattung)

Gespräche zwischen Politik & Jugendarbeit

Strukturen der Jugendarbeit und Jugendpolitik
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Die Höhe der Förderung orientiert sich am Umfang der Bildungsar-
beit und an der Anzahl der Teilnehmer-innen. 

Verwaltungskosten (§7 JFG)  Die Verwaltungs- und Organisa-
tionskosten bilden das zweite Standbein zur Sicherung der struk-
turellen Rahmenbedingungen der verbandlichen Jugendarbeit auf 
Landesebene. Wie bei den Bildungsmaßnahmen bestimmt sich die 
Höhe der Förderung nach dem Umfang der Bildungsaktivitäten des 
Jugendverbandes.

Bildungsmaßnahmen (§10 JFG)  Die Fördermittel für Bildungs-
veranstaltungen der Jugendverbände gewährleisten die inhaltliche 
Umsetzung der im JFG genannten Ziele und Aufgaben. Zu den 
vielfältigen Maßnahmen der außerschulischen Bildung gehört in 
erheblichem Umfang auch die Aus- und Fortbildung der ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Juleica).

LJR-Geschäftsstelle  Der Landesjugendring als Arbeitsgemein-
schaft der Jugendverbände erhält nach dem JFG eine eigenständige 
Förderung für die Wahrnehmung seiner übergreifenden Koordina-
tions- und Servicefunktion.

Jugendserver Niedersachsen  Als zentrale Informationsplatt-
form für die Jugendarbeit und für junge Menschen gibt es seit 2003 
den Jugendserver Niedersachsen. Der Jugendserver bietet das 
trägerübergreifende technische Netzwerk für die zukunftsfähige 
Entwicklung und Sicherung der Kommunikation und Kooperation im 
Arbeitsfeld und zur Unterstützung und Qualifizierung der ehrenamt-
lichen Basisstruktur der Jugendarbeit.  

Freizeit & Erholungsmittel (§12)  Das Land Niedersachsen hat 
bis 2003 Fördermittel für die Durchführung von Kinder- und Jugend-
freizeiten sowie ähnliche Maßnahmen der Jugenderholung bereit-
gestellt und damit für Maßnahmen von überörtlicher Bedeutung z.B. 
modellhafte Maßnahmen und soziale Ausgleichsförderung ermöglicht.

Verdienstausfall   Jugendleiter-innen, die für die Betreuung einer 
Maßnahme der Jugendarbeit unbezahlten Sonderurlaub in Anspruch 
genommen haben, hatten in besonderen Fällen bis 2003 die Möglich-
keit, den Verdienstausfall vom Land erstattet zu bekommen.

SSG-Programm Mit diesem Förderprogramm wurde die Jugend-
arbeit in den „strukturschwachen Gebieten” besonders unterstützt. 
Durch die besondere personelle Begleitung wurde die mittlere Ebene 
in benachteiligten Regionen zur Vermeidung weiterer struktureller 
Nachteile gestärkt.

Lebensweltbezogene Mädchenarbeit  Mit diesem Förderpro-
gramm wurde bis 2005 die geschlechtsbewusste Jugendarbeit, 
insbesondere die Mädchenarbeit gefördert. 

Verbandliche Bildungsstätten  Das Land unterstützt mit dieser 
Förderung die rund 40 landeszentral tätigen Bildungsstätten/Se-
minarhäuser der Jugendverbände bei ihrem dringenden Bau- und 
Investitionsbedarf.

Besondere Förderprogramme  In den Jahren 2002/2003 wurde 
das Impulsprogramm zum Kinder- und Jugendplan des Landes von 
der vorherigen Landesregierung aufgelegt; im Jahr 2006 gab es eine 
Sonderförderung für das „Niedersächsische Jahr der Jugend”. Des-
sen Nachhaltigkeit soll 2007 durch die Förderung von drei Modellpro-
jekten sichergestellt werden.

Strukturen der Jugendarbeit und Jugendpolitik

Landtagsausschuss für Jugend und Sport  Bis 2003 gab es 
einen eigenen Ausschuss des Nds. Landtages, der ausschließlich 
für den Bereich Jugend und Sport zuständig war und der Jugend-
arbeit eine eigenständige politische Bedeutung sicherte. Mit der 
Landtagswahl 2003 wurde der Ausschuss abgeschafft; seither ist die 
Jugendarbeit mit im Sozialausschuss untergebracht.

Niedersächsisches Landesjugendamt  Das NLJA ist 2005 als 
Fachgruppe in das Landesamt für Soziales eingegliedert worden. In 
einem weiteren Schritt wurden die Aufgaben des NLJA auf das Lan-
desamt für Soziales (Jugendarbeit), das Kultusministerium (Kinder-
tagesstätten) und die N-Bank (Fördermittelabwicklung) aufgeteilt.

Landesjugendhilfeausschuss  Der Landesjugendhilfeausschuss 
wurde Ende 2006 als wichtiger Bestandteil des zweigliedrigen Ju-
gendamtes abgeschafft. An seine Stelle ist in der neuen Struktur der 
Landesbeirat für Kinder- und Jugendhilfe getreten, dem jedoch die 
rechtlich gesicherten Mitwirkungsrechte fehlen.

Landesbeirat für Jugendarbeit  Der Landesbeirat für Jugend-
arbeit fördert als Gremium des Nds. Jugendförderungsgesetzes die 
Entwicklung der Jugendarbeit durch Gutachten, Untersuchungen und 
Emfehlungen und berät die Ministerin oder den Minister in grund-
sätzlichen Fragen der Jugendarbeit. Durch die Mitgliedschaft der 
Landtagsfraktionen sichert er heute formal als einziges Gremium die 
gemeinsame Gespächsebene zwischen Jugendarbeit und Politik.

Personalausstattung der Fachebene  Neben dem Verlust der 
Strukturen gab es in den vergangenen Jahren einen erheblichen 
Rückgang bei der personellen Ausstattung der für die Jugendarbeit 
zuständigen Fachebene.

Gespräche zwischen Politik & Jugendarbeit  Regelmäßige Ge-
spräche mit den Landtagsfraktionen, den Sozialpolitiker-inne-n der 
Fraktionen und den jugendpolitischen Sprecherinnen und Sprechern, 
wie sie zu Beginn der Legislaturperiode mit dem Landesjugendring 
vereinbart wurden, sind kaum zustande gekommen und weitgehend 
eingeschlafen. Auch bei anderen jugendarbeitsrelevanten Veranstal-
tungen wie z.B. dem Sommerfest der Landesregierung, den feier-
abend-gesprächen oder zentralen Fachtagungen des Landesjugend-
ringes oder der Jugendverbände sind Politiker-innen kaum präsent 
oder für Fachdiskussionen zu haben.

Die Mitgliedsverbände des Landesjugendringes Niedersachsen 
befassen sich zz. im Vorfeld der Landtagswahlen aktiv mit den Ent-
wicklungen und Perspektiven niedersächsischer Jugendpolitik. Unter 
dem Motto „Für ein besseres Land” finden vielfältige Aktivitäten 
und Maßnahmen statt, die von der Aktion87 bis zum Wahl-O-Mat 
sowohl der allgemeinen jugendpolitischen Debatte als auch dem 
Brückenbau zwischen Jugend und Politik geschuldet sind. Ein zent-
rales Thema sind hierbei natürlich auch die förder- und strukturpo-
litischen Entwicklungen der letzten Jahre  und die Perspektiven für 
eine qualifizierte und nachhaltige Arbeit der Jugendverbände.

Zu keiner Zeit hat es solch massive negative Eingriffe mit derart 
dramatischen Auswirkungen für die Kinder- und Jugendarbeit in 
Niedersachsen gegeben: Das zweite Standbein des Jugendförde-
rungsgesetzes, die Gesamtheit der ohne Rechtsanspruch festgeleg-
ten Förderbereiche inklusive der Bildungsmaßnahmen, wurde alleine 
für die Mitgliedsverbände des Landesjugendringes von knapp 3,4 
Mio. um über 40% auf rund 2 Mio. Euro gekürzt. Enthalten sind hier 
die komplette Streichung aller Fördermittel für die Jugendarbeit in 
strukturschwachen Gebieten, für die Mädchenarbeit, für zentrale und 
modellhafte Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und für die Erstat-
tung von Verdienstausfall an Jugendleiter-innen, die als Teamer-
innen die ehrenamtliche Basis der Jugendarbeit gewährleisten.

Mit diesem Negativeindruck einher geht die in der auslaufenden 
Legislaturperiode realisierte Streichung bzw. Ausdünnung der fach-
lichen Ebene von Jugendarbeit und -politik. Nachdem bereits 2003 
der Landtagsausschuss Jugend und Sport weggefallen ist, folgten 
mit der Auflösung des Niedersächsischen Landesjugendamtes und 
des Landesjugendhilfeausschusses weitere  Institutionen, die den 
Stellenwert der Jugendpolitik deutlich sichtbar schwächten. Parallel 
zu dieser Entwicklung mussten wir feststellen, dass das Interesse an 
Gesprächen mit Vertreter-inne-n der Jugendarbeit von Seiten der 
Politik deutlich nachgelassen hat. Jetzt verdichten sich die Anzei-
chen, dass das letzte verbliebene Gremium für eine Einflussnahme 
der Jugendarbeit und für eine Kommunikation mit der Politik, der 
Landesbeirat für Jugendarbeit, ebenfalls bedroht ist, so dass wir mit 
erhöhter Wachsamkeit und Skepsis nach vorne schauen. 

Die skizzierten Entwicklungen haben wir für Sie in der beiliegen-
den Aufstellung „Entwicklung der Jugendarbeit und Jugendpo-
litik in Niedersachsen in der 15. Wahlperiode von 2003-2008” 
zusammengefasst. 

Erläuterungen zu den Förderbereichen

Bildungsreferent-inn-en (§6 JFG)  Jugendverbände erhalten 
eine finanzielle Förderung mit der je nach Größe landesweit zwi-
schen 0 und 4 Bildungsreferent-inn-en beschäftigt werden können. 


